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Argumentationsplan

1.        Einleitung

2.       Begriffserklärung  

2.1    „Euthanasie“ und „Sterbehilfe“ 

a) das griechische Wort „Euthanasia“

b) im deutschen Sprachraum-der Ausdruck „Euthanasie“ vermieden

c) Sterbehilfe-der im deutschen Sprachraum in der rechtspolitischen Diskussion übliche                                                                                    Terminus

d) Karl Binding-„Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“

e) in Deutschlan- nur innerhalb der Veterinärmedizin der Begriff Euthanasie verwendet

2.2   Differenzierung zwischen Sterbehilfe, Mord und Totschlag

a)     Stephan L.

3.       Arten der Sterbehilfe          

3.1    Aktive Sterbehilfe

a)     Tötung auf Verlangen, etwa durch Überdosis eines Narkosemittels. Die sogenannte Tatherrschaft hat nicht der Patient inne, sondern eine andere Person, z. B. der Arzt.

3.2   Passive Sterbehilfe

a)     Ein Arzt verschreibt dem Patienten entsprechende Medikamente bzw. ein Angehöriger oder Freund besorgt sie und stellt diese bereit. Die Tatherrschaft liegt beim Patienten.

3.3   Indirekte Sterbehilfe

a)     Hier geht es um das Sterbenlassen. Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen, z. B. künstliche Ernährung oder Beatmung

3.4  Beihilfe zur Selbsttötung 

a)     Hierbei steht für den Arzt die Schmerzlinderung im Vordergrund. Er nimmt dabei in Kauf, dass die Behandlung mit starken Schmerzmitteln die Lebenszeit des Patienten verkürzt.

4.      Ethische und moralische Grundfragen der aktiven Sterbehilfe

4.1   Ethische und moralische Grundfragen der aktiven Sterbehilfe

4.2 Der materielle Wert des Menschen

4.3 Die Wille und psychische Verfassung des Patienten

5.       Weltweite Diskussionen über aktive Sterbehilfe

5.1 die USA

5.2 den Niederlanden 

5.3 Australien

6.       Bekannte Fälle von Sterbehilfe

6.1    Emily Gilbert

-73-jährige US-amerikanerin

- ihren Ehemann Roswell Gilbert

6.2   Bob Dent

-66-jährige australier

- der erste, der sein Leben durch legale Sterbehilfe beendete

6.3   Ramón Sampedro

- Spanier

- Seine Geschichte wurde in dem Film Das Meer in mir verfilmt

5.4 Terri Schiavo

- US-Amerikanerin aus Saint Petersburg 

- bis zu ihrem Tod 15 Jahre lang im Wachkoma befand

5.5   Vincent Humbert

- Franzose

- gelähmt und blind

5.6   Inmaculada Echevarria 

- Spanierin

- die letzten zehn Jahre gelähmt im Krankenhaus verbracht hatte

5.7   Eluana Englaro

- Italienerin

- Wachkoma

Einleitung

Sterbehilfe ist ein gesellschaftspolitisch brisantes Thema, das seit einigen Jahrzehnten immer wieder zu öffentlichen Kontroversen führt. Ich engagiere mich in diesen Debatten mit dem Ziel, zu einer Lösung beizutragen, die sich am Prinzip der Menschlichkeit und an den besonderen Bedürfnissen Sterbender orientiert. 

Menschliches Leben ist ein hohes, ein fundamentales Gut – für den Einzelnen und für die Gemeinschaft. Doch es gibt Situationen der unheilbaren und unerträglichen Krankheit und des Schmerzes, in denen dieses Leben zur Last wird für den, der es lebt. Hier kann der Tod zum Ziel der Wünsche des Betroffenen werden und als Erlösung erscheinen. Diese Situation ist es, von der die Debatte um Sterbehilfe ausgeht, wenngleich sie nicht auf solche Situationen beschränkt sein muss. Sie wird in vielen Ländern gesellschaftlich, ethisch und rechtspolitisch kontrovers geführt.

––––––––

Begriffserklärung

„Euthanasie“ und „Sterbehilfe“

––––––––

Das griechische Wort „Euthanasia“ bezeichnet einen guten Tod. In der hellenistischen Literatur, wo es zunächst begegnet, verstehen die Autoren darunter einen glücklichen oder ehrenhaften Tod.Erst im 19. Jahrhundert findet der Begriff Verwendung im Zusammenhang ärztlicher Erleichterungen des Sterbevorgangs Der Terminus besagt weder, dass die positive Bewertung durch den Sterbenden selbst erfolgt, noch dass der Herbeiführung des Todes eine autonome Entscheidung zugrunde liegt. Im deutschen Sprachraum wird der Ausdruck „Euthanasie“ vermieden, weil dieser durch die Nationalsozialisten verwendet worden war, um die gezielte Ermordung von für lebensunwert erklärten Menschen zu bezeichnen, welche an Behinderungen, erblichen Krankheiten und seelischen Krankheiten litten. Der im deutschen Sprachraum in der rechtspolitischen Diskussion übliche Terminus ist „Sterbehilfe“. Sowohl in der rechtswissenschaftlichen wie in der rechtspolitischen Diskussion hat sich dabei die Unterscheidung zwischen aktiver  Sterbehilfe, passiver  Sterbehilfe und indirekter  Sterbehilfe etabliert.Allerdings wurde der Begriff der  Sterbehilfe als Synonym für Euthanasie in die deutsche Sprache eingeführt. Viele Hinweise sprechen dafür, dass eine semantische Differenz im Sinne einer unterschiedlichen moralischen Wertung erst nach dem zweiten Weltkrieg erkennbar wird. Zwar hatte der Leipziger  Strafrechtler Karl Binding in seinen Darlegungen unter dem Titel „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ von 1920 den Neologismus Sterbehilfe als unschön zugunsten des Begriffs der Euthanasie abgelehnt, doch benutzten die Nationalsozialisten in ihren Planungen und für ihre Tötungen Kranker und Behinderter neben dem Ausdruck „Gnadentod“ sowohl den Terminus „Euthanasie“ als auch „Sterbehilfe“. Gleichwohl hat sich in Deutschland die Überzeugung durchgesetzt, dass eine Diskussion des ethischen Dilemmas nur dann möglich ist, wenn eine eindeutige, auch begriffliche Abgrenzung von den Verbrechen und dem Sprachgebrauch der Nazis erfolgt. Dies sieht man zumeist mit dem Ausdruck „Sterbehilfe“ als gegeben an. 
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